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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Stadtrat 

 

Beschlussantrag Nr. : 020-2011 
  
 
   aus öffentlicher Sitzung 
 
 
 
Einreicher: Oberbürgermeisterin
Federführende Stelle ist: SB Stadtplanung

 
 
 
Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Ortschaftsrat Holzweißig 01.03.2011    
Bau- und Vergabeausschuss 08.03.2011    
Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2011    
Stadtrat 17.03.2011    

    
 
 
Beschlussgegenstand: 
Ergänzungsbeschluss zur Abwägung des Bebauungsplanes Nr. 01-2010ho "Photovoltaikanlage Deponie" im 
OT Holzweißig 
 
Antragsinhalt: 
Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt: 

1. den Zusatz zur Abwägung der lfd.-Nr. 4 zum Bebauungsplan Nr. 01-2010ho (Beschluss-Nr. 270-
2010) mit folgendem Ergebnis – s. Anlage 1 

2. die Einarbeitung des Abwägungsergebnisses in die textlichen Festsetzungen zum Plan. 
 
Der Beschluss der Abwägung (Beschluss-Nr. 270-2010) bleibt davon unberührt. 

 
 
  
 
Begründung: 
 
Mit Beschluss-Nr. 270/ 271-2010 wurde die Abwägung sowie die Satzung zum Bebauungsplan Nr. 01-
2010ho "Photovoltaikanlage Deponie" beschlossen. Im Nachgang wurde festgestellt, dass im  Verfahren das 
Löschwasserproblem nicht hinreichend geklärt werden konnte. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld wies in 
seiner Stellungnahme (s. Anlage 2) darauf hin, dass genügend Löschwasser vorzuhalten ist. Dieser Punkt 
wurde in der Abwägung nicht ausreichend gewürdigt und soll mit diesem Beschluss neu gewertet und 
abgewogen werden. Der Beschluss dieser Abwägung hat die Änderung des Satzungsexemplars zur Folge, in 
welchem der betroffene Punkt ergänzt wird.  
  
 
Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 

   07.02.2011
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BauGB, BauNVO, PlanzV, GO-LSA 
  
 
Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 
(Beschlussnummer/Jahr)?  
Beschluss-Nr. 051-2010 - Aufstellungsbeschluss 
Beschluss-Nr. 079-2010 - Beschluss über Billigung und Auslegung des 1. Entwurfs 
Beschluss-Nr. 270-2010 - Abwägungsbeschluss 
Beschluss-Nr. 271-2010 - Satzungsbeschluss  
 
Welche Beschlüsse sind 
a) zu ändern?   keine 
b) aufzuheben? keine 
(Beschlussnummer/Jahr)? 
 
      
 
 
  
 
 
Welche finanzielle Auswirkungen ergeben sich: 
a) einmalig: keine, Finanzierung über städtebaulichen Vertrag 
b) als Folgekosten (nach Jahresscheiben)       
c) Haushaltsstelle, Sachkonto, Produkt:       
      
  
 
 
 
              
Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur 
Vorlagennummer: 020-2011 
 
Anlagen: 
Anlage 1 - Abwägung der lfd.-Nr. 4 
Anlage 2 - Stellungnahme des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vom 30.04.2010 
  
 
 


